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Planungsrecht

Planungsrecht:
• beplanter Innenbereich (§30 BauGB)
• unbeplanter Innenbereich (§34 BauGB)
• Außenbereich (§35 BauGB)

Sonstige Vorschriften:
• Bauordnungsrecht
• Immissionschutzrecht
• Spezialrecht 
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Planungsrecht

Bauregelungsverordnung vom 1.3. 1936:
Bauausführung soll geordneter Entwicklung des 
Gemeindegebietes entsprechen! Im Außengebiet sollte n 
nur Bauten errichtet werden, die sich der Eigenart der 
Landschaft anpassen oder durch das Wesen der Landsc haft 
erforderlich sind. 

Bundesbaugesetz: 29. Juni 1961
Der Außenbereich ist von wesensfremder Bebauung 
grundsätzlich freizuhalten

Baugesetzbuch § 35:
Der Außenbereich ist grundsätzlich geschützt
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Planungsrecht

Baugesetzbuch (BauGB) § 29: Vorhaben

• Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung
baulicher Anlagen

• Aufschüttungen oder Abgrabungen  
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Planungsrecht

Baugesetzbuch (BauGB) § 35 : Bauen im Außenbereich:

Einteilung der Vorhaben nach 

• privilegierte Vorhaben (z.B. Landwirtschaft etc.)
• begünstigte Vorhaben (z.B. Umnutzung )
• sonstige Vorhaben 
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Planungsrecht

Baugesetzbuch (BauGB) § 201 : Begriff der 
Landwirtschaft:

• Ackerbau
• Wiesen- und Weidewirtschaft einschl. Tierhaltung

Das Futter muss zum überwiegenden Teil auf den zum landw. 
Betrieb gehörenden landw. Fläche erzeugt werden kön nen.

• gartenbauliche Erzeugung
• Erwerbsobstbau
• Weinbau
• berufsmäßige Imkerei
• Berufsmäßige Binnenfischerei
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Genehmigung (§35BauGB)

Regelfall §35 BauGB; Genehmigungstatbestände:

• Abs. 1 Nr. 1 
Legaldefinition nach § 201 BauGB 

• Abs. 1 Nr. 4
Vorhaben soll entweder wegen 
• seiner besonderen Anforderungen an die Umgebung ode r
• seiner nachteiligen Wirkung auf die Umgebung oder
• seiner besonderen Zweckbestimmung 

nur im Außenbereich ausgeführt werden
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Vorhaben nach § 35 (1) Nr. 1-6 BauGB:

• Vorhaben ist generell zulässig, soweit 
öffentliche Belange nach §35 (3) BauGB dem 
Vorhaben nicht entgegenstehen.

• Nicht privilegierte Vorhaben sind nur zulässig, 
wenn sie öffentliche Belange nicht 
beeinträchtigen. 

Genehmigung (§35BauGB)
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Planvorbehalt (§35BauGB)

Öffentliche Belange stehen einem Vorhaben 
nach § 35 Abs. 1 Nr. 2-6 BauGB in der Regel auch dann entgegen, 
soweit hierfür durch eine 

• Darstellung im Flächennutzungsplan oder

• als Ziel der Raumordnung eine Ausweisung an anderer  Stelle
(Vorranggebiet auf Basis eines Eignungsgebietes)

erfolgt ist. 
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Steuerungsmöglichkeiten

Steuerung über 

1. Änderung des Flächennutzungsplanes
Nur Steuerung von Anlagen nach § 35 (1) Nr. 4 
„gewerbliche Stallanlagen“
Ausschusswirkung durch positive Standortzuweisung 
möglich! (§ 35 Abs. 3 BauGB; Vorranggebiet)

2. Aufstellung eines Bebauungsplanes
Steuerung von allen Stallanlagen möglich
Steuerung von „landwirtschaftlichen“ Stallanlagen nu r 
durch Bebauungsplan möglich! 
(vgl. Stadt Laupheim Ba-Württ. BVerwG vom 28.02.2002 )
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Viehdichte 

3,29VEC

1,64OS

1,90EL

2,75CLP

Grossvieheinheit/haKreis

Quelle: Agrarstrukturhaupterhebung 2009
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• Zersiedelung des Gemeindegebietes mit Tierhaltungsa nlagen

• Ein Bebauungsplan für das gesamte Gemeindegebiet

• Nur Tierhaltungsanlagen werden gesteuert

• „Freigrenze“ von 10GV (rund 70 Mastschweine)

• Baufenster unterliegen B-Plan

• Qualität der Baufenster ist nicht überprüft

Beispiel: Gemeinde Garrel
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Steuerung von TierhaltungsanlagenGemeinde Garrel
Bebauungsplan
Tierhaltungsanlagen
2005
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Gemeinde Garrel
Bebauungsplan
Tierhaltungsanlagen
2005
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Steuerung von Tierhaltungsanlagen

Gemeinde Garrel
Bebauungsplan
Tierhaltungsanlagen
2005
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Beispiel: Stadt Friesoythe

• Immissionsproblematik

• Begründung für die Planung: Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes

• 12 B-Pläne für ein Teilgebiet der Stadt

• Gesamte Bebauung wird gesteuert

• Keine „Freigrenze“

• Baufenster unterliegen §35 (Außenbereich)

• Qualität der Baufenster ist überprüft
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Beispiel: Stadt Friesoythe

Die vom Landwirt angegebene Planungsabsicht am neue n Standort 
erstreckt sich weit in die Fläche. Es wurde daher v orgeschlagen, die 
entsprechenden Bauvorhaben entlang der Straße „Feld straße“ zu 
planen. Da die Nachbarflächen des neuen Standortes zum Betrieb 
gehören, wäre eine Ausdehnung auch auf diese Fläche n sehr einfach 
realisierbar. Allerdings unterliegen Stallbauvorhab en südlich des 
schon existierenden Stalles Restriktionen durch die  vorhandene 
Nachbarwohnbebauung, so dass die für die Bebauung f reizuhaltende 

Fläche wie im Entwurf vorzusehen ist.

Beispiel:  Ergebnis einer Betriebsanalyse
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Stadt Friesoythe

Stadt Friesoythe,
Außenbereichsbe-
bauungsplan AB1
2004
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Was bedeutet das für den Landwirt im Landkreis 
Vechta?

1. Die Akzeptanz in der Bevölkerung für die 
landwirtschaftliche Tierhaltung wird geringer

2. Solange eine Bauleitplanung nicht vorangetrieben ist, 
sind Bauvorhaben nach §35 (1) Nr. 1 (Landwirtschaft ) und 
Nr. 4 („Gewerbliche Stallbauten“) weiterhin privile giert und 
realisierbar. 

3. Es besteht für die Gemeinde/Stadt die Möglichkeit , 
Planungen nach Bekannt werden des Vorhabens durch 
einen Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan mit e iner 
Veränderungssperre zu belegen.  (max. 2 + 1 Jahre )

Folgen
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3. Die Gemeinde muß eine Abwägung zwischen Gemeinwohl  
und der Entwicklung der landwirtschaftlichen Betrie be 
treffen 

4. Eignungsgebiete bzw. Vorranggebiete berücksichtig en 
nicht die ortsansässigen Landwirte

5. Vorteilhaft sind Verfahren, die in die Planungen der 
Landwirte möglichst wenig eingreifen (Beispiel Frie soythe)

Folgen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


